
 
                                               Stadt Kerpen 

Öffentliche  Bekanntmachung 
 

Satzung über eine Veränderungssperre Kerpen Sindorf vom 01.08.2008 
 
Der Rat der Stadt Kerpen hat in seiner Sitzung am 17.06.2008 aufgrund des § 7 der Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW: 
S 666/SGV.NRW.2023) und der  §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufas-
sung vom 23. September 2004 (BGBl. I. S. 2414) zuletzt geändert durch Art.1 des Gesetzes vom 
21.12.2006 (BGBI. I. S. 3316) folgende Satzung über eine Veränderungssperre beschlossen: 
 
§ 1 Zu sichernde Planung 
Für das in § 2 bezeichnete Gebiet hat der Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr am 
03.06.2008 beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Zur Sicherung der Planung wird für 
den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre angeordnet. 
 
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
Die Veränderungssperre erfasst ein Gebiet östlich der Kerpener Straße begrenzt durch den 
Berliner Ring im Norden, die Herman-Löns-Straße im Süden und die Goethestraße im Osten. 
Maßgebend ist der im Plan dargestellte Geltungsbereich, der Bestandteil der vorliegenden  
Satzung ist.  
 
§ 3 Rechtswirkung der Veränderungssperre 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden; Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind: 

a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von  
            baulichen Anlagen zum Inhalt haben, und 

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen,  
           Ablagerungen einschließlich Lagerstätten; 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann die Baugenehmigungs-
behörde im Einvernehmen mit der Gemeinde eine Ausnahme von der Veränderungssperre zulas-
sen. 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
oder auf Grund eines anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungsarbeiten  
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht 
berührt. 
 
§ 6 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 
Die Veränderungssperre tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt mit der Rechtsverbind-
lichkeit des Bebauungsplanes, spätestens jedoch nach Ablauf von 2 Jahren außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung der Stadt Kerpen wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
     nicht durchgeführt. 
b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c)  die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die  
     verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kerpen, den 01.08.2008                                      Marlies Sieburg, Bürgermeisterin 
 

 


